
Praktische Arbeitsmedizin

16 Weis, U.: Zukunft des ... ISSN 1861- 6704 Prakt. Arb.med. 2006; 5: 16-18

Zukunft des Arbeitsschutzes
Udo Weis

Mit der gewählten Überschrift impliziert 
man gleichzeitig die Frage, „Gibt es eine 
Zukunft des Arbeitsschutzes?“ Die Antwort 
heißt: Ja!

Wandel der Arbeitswelt
In den letzten 40 Jahren hat die Dynamik an 
internationalem Handel deutlich zugenommen. 
Waren werden heute über Handelsplattformen 
im Internet weitweit eingekauft. Selbst Her-
stellungsdienstleistungen und Produktion ha-
ben sich diesem Trend angepasst. Gleichwohl 
in Deutschland immer noch die Unternehmen 
mit weniger als 20 Mitarbeitern weit über 30% 
aller Arbeitnehmer beschäftigen, ist doch der 
Globalisierungsdruck spürbar. In Europa sind 
Dienstleistungen aus anderen EU Ländern an 
der Tagesordnung. 

Mit diesen Veränderungen haben Unterneh-
men für die betriebliche wie auch außerbe-
triebliche Ebene neue Herausforderungen zu 
bewältigen. Für die Entwicklung angemesse-
ner Unternehmensstrategien ist es von beson-
derer Bedeutung, welches Bild man sich vom 
Arbeitsschutz macht, ob man also mehr das 
System Arbeitsschutz vor Augen hat, das un-
terschiedliche Funktionen durch verschiedene 
Leistungsbezüge erfüllt, oder ob man mehr die 
alltägliche Arbeitsschutzpraxis mit ihren vie-
len Einzelaktivitäten sieht, ob man mehr an Ar-
beitsschutz als Beruf, als professionelle Spe-
zialistenaufgabe denkt oder mehr an das Ge-
sundheitsbewusstsein der einzelnen Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen, so Gerd Peters schon 
vor mehr als 15 Jahren.

So wurde Arbeitsschutz nach Inkraftsetzung 
des Arbeitssicherheitsgesetztes zunehmend 
institutionell interpretiert. Die typische Stabs-
funktion im Sinne des Arbeitssicherheitsge-
setztes hat dies deutlich unterstützt. Die Unab-
hängigkeit in der Beratung hat die Institutiona-
lität gefördert und so war es auch folglich ab-
sehbar, dass sich überbetriebliche Beratungs-
strukturen bildeten. Sei es als unabhängige 
Abteilungen in Konzernen oder auch betriebs-
fremde Beratungsunternehmen. 

Mit dem zunehmenden Expertentum das sich 
nun bildete, hat sich Arbeitsschutz mit den 
Handelnden von einem täglichen Arbeitshan-
deln entfernt. Ja man kann fast behaupten, 
dass Arbeitsschutz nicht wirklich ein Teil der 
Arbeit ist.

Will man nun sich einem zukunftorientierten 
Arbeitsschutz zuwenden, dann heißt dies die-
sen beschriebenen Prozess umzukehren. 

Vergleichbare Kritik an Institutionen sehen wir 
bei den Industrie- und Handelskammern, die 
mit Zwangsmitgliedschaft und einer Zwangs-
beratung vergleichbare Probleme aufweißen.

Institutionen sind so zu entwickeln, dass auch 
eigensinnige Strukturen mit Zwangscharakter, 
die vor allem Veränderungsversuchen wider-
strebend sind, sich öffnen müssen und die not-
wendigen Veränderungen rechtzeitig einleiten.

Besonders in den jetzt neuen Beitrittsländern 
der EU wird deutlich, dass diese Institutiona-
lisierung nicht vorhanden ist und dadurch der 
deutsche Arbeitsschutz, der durchaus Erfolge 
vorzuweisen hat, sich doch oft unverständlich 
darstellt.

Geprägt ist der deutsche Arbeitsschutz zu sehr 
von einem Expertenhandeln und einer Profes-
sionalisierung, die ihn zunehmend von einer 
arbeitstäglichen Anwendung entfremdet. 

Ein banales Beispiel sei die Gefährdungsbeur-
teilung, ein neues Instrument eingeführt durch 
das Arbeitsschutzgesetz. Mit dieser recht ein-
fachen Methode haben sich eingehend Exper-
ten befasst, und im zehnten Jahr seiner Fest-
schreibung, hat die Gefährdungsbeurteilung 
zwar einen hohen wissenschaftlichen Grad er-
reicht, Erhebung in den Bundesländern aller-
dings bestätigen die nur sehr geringe Durch-
setzung in den Betrieben. Eine Überfrach-
tung der Methode „Hilfsmittel“ wird gleich auf 
DVD geliefert, da die 650 Megabyte CD nicht 
mehr ausreicht. Da hat ein Betrieb, der nicht 
über leistungsfähige Rechner verfügt, schon 
ein Problem. Druckt man dann die Hilfen aus, 
dann liegt man leicht bei mehreren hundert 
Seiten - Wahrlich keine Hilfe, durch das Exper-
tentum verursacht. In der Folge fi ndet Arbeits-
schutz nur dort statt, wo Experten einen Zu-
gang haben. Bei der erwähnten Kleinunterneh-
mensstruktur in Deutschland eine klare Min-
derheit. Mit der großen Überzeugung, dass Ar-
beitsschutz nur mit Expertenwissen und hoher 
Professionalität betrieben werden kann, ein 
„Aus“ für kleine Unternehmen. Was aber nicht 
umgesetzt werden kann, das wird dann legali-
siert. Nur so kann man die Liberalisierung der 
Vorschriften für kleine Unternehmen verste-
hen. Es ist uns in Deutschland noch nicht ge-

lungen, einen anwendungsorientierten Arbeits-
schutz auch für diese Unternehmensgröße zu 
entwickeln. Die bisherigen Erfahrungen aus 
dem Unternehmermodell sind hier einzuschlie-
ßen. Zwar werden Unternehmer vorbereitet, 
doch eine nachhaltige Verbesserung des Ar-
beitsschutzes in den kleinen Betrieben ist noch 
nicht erreicht.

Derzeit erfährt der Arbeitsschutz in vielen Be-
reichen gegenwärtig einen Funktions- und Be-
deutungsverlust. Auch der starke Bedeutungs-
zuwachs des Umweltschutzes und die da-
mit verbundene Hoffung auf die Stärkung des 
Arbeitsschutzes haben sich nicht bestätigt. 
Gleichwohl der betriebliche Umweltschutz wie-
der auf ein weniger bedeutsames Niveau ge-
sunken ist, so ist doch immer noch deutlich 
eine öffentliches Bewusstsein spürbar. Aus ei-
nem Randthema, Umwelt- und Naturschutz 
sind wirkliche Inhalte mittlerweile aller etablier-
ten Parteien entstanden. Dies steht im Gegen-
satz zu der Bedeutung des Arbeitsschutzes. 
Sehr vereinfacht dargestellt kann man feststel-
len, dass ein kranker Baum oft mehr Bedeu-
tung erfährt, als ein kranker Mitarbeiter.

Von einem funktionalem Arbeitsschutz zu 
einem dienstleistungsorientierten Arbeits-
schutz
Wie bereits beschrieben, muss sich in der 
funktionalen Ausrichtung und der Institutiona-
lisierung des Arbeitsschutzes Grundsätzliches 
ändern. Doch insbesondere in der Darbietung 
des Arbeitsschutzes wird die Notwendigkeit ei-
ner Veränderung deutlich.

Verliert der Arbeitsschutz die Institutionalisie-
rung, die Stabsfunktion, die Entrücktheit der 
Professionalität, dann muss sich der Arbeits-
schützer stärker mit der Nachfrage und den 
Problemen der Unternehmen auseinanderset-
zen. Der Arbeitsschützer wird zum Dienstleis-
ter, der die Wünsche der Kunden kennt und 
berät, wo nach Rat gefragt wird.

Produktionsprozesse die durch neue innova-
tive Unternehmensformen geprägt werden, 
müssen Gegenstand des Arbeitsschutzes wer-
den. Als Beispiel sei nur die von der traditio-
nellen Sicht geprägte Mitarbeiter-Vorgesetzen-
Rolle genannt. Lean-Production-Konzepte und 
die Einführung von Gruppenarbeit als Manage-
mentstrategien stellen überkommende Formen 
der Anweisungen, Vertretungen und Konzepti-
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onierung in Frage. Der Mitarbeiter wird zuneh-
mend als durch selbst organisiertes Handeln 
im Arbeitsprozess beschrieben und so muss 
sich die Rolle des Arbeitsschützers an diesen 
neuen Strukturen orientieren.

Arbeitsschutz muss Teil des betrieblichen 
Managements werden
Die Sicherheitsfachkraft muss Teil des Ma-
nagementsystems werden, um dort Aufgaben 
wahrzunehmen. Nicht das Umsetzen von Vor-
schriften und Regeln steht im Vordergrund, 
sondern die Erreichung von Arbeitsschutzzie-
len bestimmt das Handeln. Um dies umzuset-
zen sind neue Anforderungen an die Qualifi ka-
tion des Arbeitsschutzexperten gestellt. Team-
fähigkeit, das Managen von Prozessen und die 
Führung vom Team sind nur einige neue Anfor-
derungen. Der Arbeitsschützer wird Manager 
für Sicherheit und Gesundheit.

Die Teamfähigkeit von Sicherheitsfachkräften 
und Arbeitsmedizinern auf den thematischen 
Feldern der Arbeitssystemgestaltung und der 
Gesundheitsförderung wird zukünftig darüber 
mitentscheiden, wie die Nachfrage nach Ar-
beitsschutz sich in den Betrieben weiterentwi-
ckeln wird. Die Motivation von autonomen Ar-
beitsgruppen zu sicherheitsgerechtem und ge-
sundheitsbewusstem Verhalten kann nicht wei-
ter einfach über die Einzelansprache von Be-
schäftigten oder Meistern im Rahmen von Be-
triebsbegehungen gelingen.

Die in den letzten Jahren entwickelten Ma-
nagementsysteme in den Unternehmen bie-
ten hier eine ideale Voraussetzung dafür. Auch 
hier sein noch einmal auf die verschiedenen 
Entwicklungen im Umweltschutz im Vergleich 
zum Arbeitsschutz hingewiesen. Trotz großer 
Bedenken haben sich Verbände und Instituti-
onen für die Entwicklung von Normen im Um-
weltschutz bekannt. Mit einer neuartigen Be-
setzungsregel der Normenausschüsse für 
Grundsätze des Umweltschutzes (NAGUS) 
konnte ein funktionierendes Beteiligungsmo-
dell umgesetzt werden. Umweltschutznor-
men stehen, wie ursprünglich von Umweltver-
bänden und staatlichen Institutionen befürch-
tet nicht in Konkurrenz zu ordnungspolitischen 
Vorgaben, aber sie haben dazu geführt, dass 
Umweltschutz ein Bestandteil in der gelebten 
Unternehmensstruktur bildet. Zwar hat man 
im Arbeitsschutzbereich nach Ablehnung ei-
ner ISO Normung einen normenartigen Leitfa-
den der ILO entwickelt, die Umsetzung ist aber 
nahezu ohne Wirkung in den deutschen Be-
trieben und ist praktisch bedeutungslos. Dass  
eine Vielzahl von Managementsystem durch 
verschiedene Institutionen entwickelt wur-
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de hilft nur wenig. Denn diese Systeme erfül-
len oft nur Anforderungen derjenigen, die die-
se entwickelt haben. Die Vergleichbarkeit oder 
die Erfüllung auch anderer Forderungen, ins-
besondere die Anforderungen des Betriebes 
selbst sind oft nur untergeordnet. Die Entwick-
lung der integrierten Managementsysteme ist 
aber eine Entwicklung, die so viele Vorteile hat, 
dass ein Entzug, eine Ausklammerung des Ar-
beitsschutzes kontraproduktiv ist. Arbeits-
schutz grenzt sich selbst aus.

Grundorientierung muss die Qualitätssiche-
rung, die Sicherung der Qualität der Arbeit und 
des Arbeitsschutzes sein, wofür die professio-
nellen Arbeitsschützer, Unterstützer im Sinne 
der Organisationsentwicklung, sich engagie-
ren müssen. 

Organisationsentwicklung und 
Kooperationsentwicklung
„Mangelndes Vertrauen ist nicht das Ergeb-
nis von Schwierigkeiten. Schwierigkeiten ha-
ben oft den Ursprung in mangelndem Vertrau-
en“, so SENECA vor fast 2.000 Jahren. Betei-
ligung schafft Vertrauen. Aus Unternehmens-
sicht werden Entscheidungsprozesse auf die-
sem Wege stärker von vorne herein legitimiert, 
es damit schneller und effi zienter und ein Un-
ternehmen macht letztlich Gewinn. Hierdurch 
ist ein Unternehmen letztlich wirtschaftlich er-
folgreicher.

Was aber für Unternehmen gilt, muss auch für 
die Akteure des Arbeitsschutzes gelten. Ver-
trauen – Kooperation – gegenseitige Unter-
stützung.

Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Ent-
scheidungen spielen hierbei eine große Rolle.

Die neuen Anforderungen verlangen sowohl 
eine Veränderung der Arbeitsschutzorganisa-
tion und Spezialisierung der Arbeitsschutzak-
teure, als auch ein Zusammenführen des spe-
zialisierten Wissens und der Erfahrungen zu 
generellen Konzepten und Strategien. Spezia-
lisierung und Vernetzung ist eine Aufgabe von 
Organisationsentwicklung, innerhalb der jewei-
ligen Organisationen, ob Betriebe oder Unter-
nehmen. Spezialisierung und Vernetzung ist 
jedoch auch eine Aufgabe zwischen den Orga-
nisationen des Arbeitsschutzes.

Mit Kooperation müssen auch Fragen der Au-
tonomie der Mitarbeiter und deren Handlungs-
spielraumes, der Eigenverantwortlichkeit, der 
Solidarität, der Mitbestimmung und der Inter-
essenvertretung berücksichtigt werden.



Praktische Arbeitsmedizin

18

Aber Kooperation kann man nicht einfach vor-
schreiben, wie das oft die nur unbefriedigen-
de Zusammenarbeit von Sicherheitsfachkräf-
ten und Arbeitsmedizinern im Arbeitsschutz-
ausschuss zeigt. Sicherheitsfachkräfte und 
Arbeitsmediziner unterscheiden sich oft, ihre 
Wege kreuzen sich häufi g nur zu selten, als 
dass es zu einer sich gegenseitigen befruch-
tenden Kooperation kommen könnte. Nur ein 
gemeinsames Auftreten im Arbeitsschutzaus-
schuss, unter Einbezug von Sicherheitsbeauf-
tragten, Betriebsräten und Managern würde ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Organisations-
entwicklung leisten.

Ausblick
Der Arbeitsschutz der Zukunft muss daher fol-
gende Aspekte verwirklichen:

Unternehmen müssen sicher und gesund blei-
ben, wobei sowohl die Sicherheit wie auch die 
Gesundheit doppelsinnig sowohl auf die Ange-
hörigen des Unternehmens als auch auf die 
ökonomische Lage des Unternehmens insge-
samt bezogen werden können.

Neue Organisationskonzepte müssen ein er-
weitertes Risiko- und Sicherheitsmanagement 
umfassen. Der Ansatz muss umfassend und 
ganzheitlich sein.

Kooperationsmodelle müssen der veränder-
ten Arbeitswelt entsprechen. Methoden des 
Arbeitsschutzes müssen sich den neunen Ar-
beitsformen anpassen.

Der Arbeitsschützer selbst muss sich als wich-
tiges Element der Organisationsentwicklung 
begreifen. Er muss über Managementfähigkei-
ten verfügen. Thematisierung von Gesundheit 
im Betrieb und eine verstärkte Zusammenar-
beit mit den Arbeitsmedizinern muss die Basis 
für den Einbezug von Erfahrungen von Füh-
rungskräften, anderen Experten, Beschäftig-
ten und ihrer Interessenvertretung gleicherma-
ßen darstellen.

_______________
An der Fachhochschule Heidelberg ist ein Stu-
diengang zu „International Health&Safety Ma-
nagement“ in der Akkreditierung, der den zu-
künftigen Anforderungen an die Manager für 
Sicherheit und Gesundheit zum Inhalt hat. Ne-
ben Managementdisziplinen werden Risiko-
management oder Gesundheitsmanagement 
gelehrt. Der Studiengang – so die Planung – 
soll ab 2007 berufsbegleitend angeboten wer-
den und mit einem Master abschließen.
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